
Auszüge aus dem Grundgesetz

Art 23 (Geltungsbereich gestrichen !!!)
(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der 
Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und 
föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem 
Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu 
durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der 
Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare 
Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche 
Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.
(1a) Der Bundestag und der Bundesrat haben das Recht, wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsakts 
der Europäischen Union gegen das Subsidiaritätsprinzip vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 
Klage zu erheben. Der Bundestag ist hierzu auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder verpflichtet. 
Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für die Wahrnehmung der Rechte,
die dem Bundestag und dem Bundesrat in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union 
eingeräumt sind, Ausnahmen von Artikel 42 Abs. 2 Satz 1 und Artikel 52 Abs. 3 Satz 1 zugelassen 
werden.
(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und durch den Bundesrat die 
Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten.
(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung an 
Rechtsetzungsakten der Europäischen Union. Die Bundesregierung berücksichtigt die Stellungnahmen 
des Bundestages bei den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz.
(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er an einer 
entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder innerstaatlich 
zuständig wären.
(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes Interessen der Länder 
berührt sind oder soweit im übrigen der Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berücksichtigt die 
Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt 
Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren 
betroffen sind, ist bei der Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates 
maßgeblich zu berücksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren. 
In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen oder Einnahmeminderungen für den Bund führen 
können, ist die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich.
(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf den Gebieten der 
schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, 
die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf 
einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen. Die Wahrnehmung der Rechte 
erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung; dabei ist die gesamtstaatliche 
Verantwortung des Bundes zu wahren.
(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf.

Art 24 
(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen.
(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen 
Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf 
grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen.
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver 
Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, 
die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen 
und sichern.
(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine 
allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis



Art 25 
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den 
Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Art 26 
(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche 
Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges 
vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.
(2) Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, 
befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Art 87a 
(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer 
Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.
(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses 
Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.
(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle die Befugnis, zivile Objekte 
zu schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres 
Verteidigungsauftrages erforderlich ist. Außerdem kann den Streitkräften im Verteidigungsfalle und im
Spannungsfalle der Schutz ziviler Objekte auch zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen 
übertragen werden; die Streitkräfte wirken dabei mit den zuständigen Behörden zusammen.
(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische 
Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die 
Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz 
nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim 
Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter 
Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bundestag oder der 
Bundesrat es verlangen.

Art 87b 
(1) Die Bundeswehrverwaltung wird in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau 
geführt. Sie dient den Aufgaben des Personalwesens und der unmittelbaren Deckung des 
Sachbedarfs der Streitkräfte.

Art 97 
(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.
Widerspruch in sich: die Gesetze werden von der Bundesregierung eingebracht und vom Bundesrat 
gebilligt – die Richter sind damit dem Bundesrat unterworfen (keine Gewaltenteilung mehr)

Art 100 
(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für 
verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der 
Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen 
Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. Dies gilt auch, wenn es sich um die 
Verletzung dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit eines 
Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt.
(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes Bestandteil des 
Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt 
(Artikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.
(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes von einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes oder des Verfassungsgerichtes eines anderen Landes 
abweichen, so hat das Verfassungsgericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
einzuholen.



XI.
Übergangs- und Schlußbestimmungen

Art 120 
(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und 
äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. Soweit diese 
Kriegsfolgelasten bis zum 1. Oktober 1969 durch Bundesgesetze geregelt worden sind

Art 122 
(1) Vom Zusammentritt des Bundestages an werden die Gesetze ausschließlich von den in diesem 
Grundgesetze anerkannten gesetzgebenden Gewalten beschlossen.
(2) Gesetzgebende und bei der Gesetzgebung beratend mitwirkende Körperschaften, deren 
Zuständigkeit nach Absatz 1 endet, sind mit diesem Zeitpunkt aufgelöst.

Art 123 
(1) Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es dem 
Grundgesetze nicht widerspricht.
(2) Die vom Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsverträge, die sich auf Gegenstände 
beziehen, für die nach diesem Grundgesetze die Landesgesetzgebung zuständig ist, bleiben, 
wenn sie nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen gültig sind und fortgelten, unter Vorbehalt aller Rechte 
und Einwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue Staatsverträge durch die nach diesem 
Grundgesetze zuständigen Stellen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung auf Grund der in ihnen
enthaltenen Bestimmungen anderweitig erfolgt.

Art 125 
Recht, das Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird innerhalb seines
Geltungsbereiches Bundesrecht,
1.
soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen einheitlich gilt,
2.
soweit es sich um Recht handelt, durch das nach dem 8. Mai 1945 früheres Reichsrecht 
abgeändert worden ist

Art 125a 
(1) Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen der Änderung des Artikels 74 Abs. 
1, der Einfügung des Artikels 84 Abs. 1 Satz 7, des Artikels 85 Abs. 1 Satz 2 oder des Artikels 105 Abs.
2a Satz 2 oder wegen der Aufhebung der Artikel 74a, 75 oder 98 Abs. 3 Satz 2 nicht mehr als 
Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Es kann durch Landesrecht ersetzt
werden.
(2) Recht, das auf Grund des Artikels 72 Abs. 2 in der bis zum 15. November 1994 geltenden 
Fassung erlassen worden ist, aber wegen Änderung des Artikels 72 Abs. 2 nicht mehr als 
Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Durch Bundesgesetz kann 
bestimmt werden, dass es durch Landesrecht ersetzt werden kann.
(3) Recht, das als Landesrecht erlassen worden ist, aber wegen Änderung des Artikels 73 nicht mehr 
als Landesrecht erlassen werden könnte, gilt als Landesrecht fort. Es kann durch Bundesrecht ersetzt 
werden.

Art 125b 
(1) Recht, das auf Grund des Artikels 75 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung 
erlassen worden ist und das auch nach diesem Zeitpunkt als Bundesrecht erlassen werden 
könnte, gilt als Bundesrecht fort. Befugnisse und Verpflichtungen der Länder zur Gesetzgebung 
bleiben insoweit bestehen. Auf den in Artikel 72 Abs. 3 Satz 1 genannten Gebieten können die Länder 
von diesem Recht abweichende Regelungen treffen, auf den Gebieten des Artikels 72 Abs. 3 Satz 1 Nr.
2, 5 und 6 jedoch erst, wenn und soweit der Bund ab dem 1. September 2006 von seiner 
Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat, in den Fällen der Nummern 2 und 5 spätestens 
ab dem 1. Januar 2010, im Falle der Nummer 6 spätestens ab dem 1. August 2008.



(2) Von bundesgesetzlichen Regelungen, die auf Grund des Artikels 84 Abs. 1 in der vor dem 1. 
September 2006 geltenden Fassung erlassen worden sind, können die Länder abweichende 
Regelungen treffen, von Regelungen des Verwaltungsverfahrens bis zum 31. Dezember 2008 aber nur 
dann, wenn ab dem 1. September 2006 in dem jeweiligen Bundesgesetz Regelungen des 
Verwaltungsverfahrens geändert worden sind.

Art 126 
Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundesrecht entscheidet das 
Bundesverfassungsgericht.

Art 133 
Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
ein.

Art 135 
(1) Hat sich nach dem 8. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten dieses Grundgesetzes die 
Landeszugehörigkeit eines Gebietes geändert, so steht in diesem Gebiete das Vermögen des 
Landes, dem das Gebiet angehört hat, dem Lande zu, dem es jetzt angehört.

Art 135a 
(1) Durch die in Artikel 134 Abs. 4 und Artikel 135 Abs. 5 vorbehaltene Gesetzgebung des Bundes kann
auch bestimmt werden, daß nicht oder nicht in voller Höhe zu erfüllen sind
1.
Verbindlichkeiten des Reiches sowie Verbindlichkeiten des ehemaligen Landes Preußen und sonstiger 
nicht mehr bestehender Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts,
2.
Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, 
welche mit dem Übergang von Vermögenswerten nach Artikel 89, 90, 134 und 135 im Zusammenhang 
stehen, und Verbindlichkeiten dieser Rechtsträger, die auf Maßnahmen der in Nummer 1 bezeichneten 
Rechtsträger beruhen,
3.
Verbindlichkeiten der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), die aus Maßnahmen entstanden 
sind, welche diese Rechtsträger vor dem 1. August 1945 zur Durchführung von Anordnungen der 
Besatzungsmächte oder zur Beseitigung eines kriegsbedingten Notstandes im Rahmen dem Reich 
obliegender oder vom Reich übertragener Verwaltungsaufgaben (wer repräsentierte denn hier das 
Reich ?) getroffen haben.
(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Verbindlichkeiten der Deutschen Demokratischen 
Republik oder ihrer Rechtsträger sowie auf Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts, die mit dem Übergang von Vermögenswerten der Deutschen 
Demokratischen Republik auf Bund, Länder und Gemeinden im Zusammenhang stehen, und auf 
Verbindlichkeiten, die auf Maßnahmen der Deutschen Demokratischen Republik oder ihrer 
Rechtsträger beruhen.

Art 139 
Die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus" 
erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht 
berührt.

Art 140 
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. 
August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.

Art 146 
Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 
Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.


